
Schweizerische Volkspartei  Gässli 4, 5603 Staufen 
Aargau  Tel. 062 823 73 70, Fax 062 823 73 71 
  info@svp-ag.ch, www.svp-ag.ch 
SVP AARGAU  PC-Kto. 50-1650-3 

 
 
 
 
 
  SVP Aargau, Gässli 4, 5603 Staufen 

 Kanton Aargau, Departement 
 Bau, Verkehr und Umwelt 
 Herrn Regierungsrat S. Attiger 
 Entfelderstrasse 22 
 5001 Aarau 
 
 
 
 Staufen, 25. Juli 19 TB 
 
 
 

Vernehmlassung Auflösung NOK-Gründungsvertrag; Anpas-
sung Energiegesetz 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
 
Besten Dank für Ihre Einladung zur oben genannten Vernehmlassung. Gerne nimmt die 
SVP Aargau dazu Stellung. 
 
Die SVP Aargau anerkennt die Notwendigkeit, den im Jahr 1914 abgeschlossenen Gründungsver-
trag zwischen den Kantonen AG, GL, ZH, SG, TG, SH, AR und ZG durch ein neues Vertragswerk 
zu ersetzen. Der SVP Aargau sind im neuen Vertragswerk folgende Punkte für eine Zustimmung 
wichtig: 

 Weiterhin Wasserkraft als Energiequelle  
 Keine Veräusserung an Investoren (private equity o.ä.)  
 Die AXPO muss in Schweizer Hand bleiben 

Wir kommen nach eingehenden Abklärungen und juristischer Prüfung zum Schluss, dass dies im 
neuen Vertragswerk der Fall sein wird. 
 
Der SVP Aargau ist es sehr wichtig, dass die Axpo weiterhin einen Beitrag für die Versorgungssi-
cherheit der Schweiz leistet. Denn diese ist für Gesellschaft und Wirtschaft von zentraler Bedeu-
tung. 
 
Gerne hoffen wir, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen. 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 
 SVP Aargau 
 
 Präsident Fraktionschef 
 
 
 
 Thomas Burgherr Jean-Pierre Gallati 
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Fragebogen 
 
Frage 1 
Stimmen Sie der Auflösung des NOK-Gründungsvertrages zu, falls die übrigen Vertragspartner 
dies ebenfalls beschliessen? 
 
Antwort: Ja. 
 
 
Bemerkungen: 
Die SVP Aargau erwartet, dass der Anteil der Wasserkraft im heutigen Umfang erhalten bleibt 
sowie dass keine Veräusserungen an weitere Investoren im In- oder Ausland getätigt werden. 
 
 
 
 
Frage 2 
Sind Sie mit den vorgeschlagenen Änderungen des Energiegesetzes einverstanden, falls der 
NOK-Gründungsvertrag aufgelöst wird? 
 
Antwort: Ja. 
 
 
 
 
 
 


